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Bundestags-Drucksache: 21/4080 
Bundesrats-Drucksache: 772/25 

Im Rahmen seines Auftrags zur Überprüfung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der 
Bundesregierung auf Vereinbarkeit mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich der 
Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen gemäß 
Einsetzungsantrag (BT-Drs. 21/571) in seiner 16. Sitzung am 15. April 2026 mit dem Entwurf 
eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Digitalisierung in der Migrationsverwaltung 
(Migrationsverwaltungsdigitalisierungsweiterentwicklungsgesetz - MDWG) (BT- Drs. 21/4080) 
befasst. 

In der Begründung des Gesetzentwurfs wurden zur Nachhaltigkeit folgende Aussagen 
getroffen: 

„Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen 
Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen dient. Er trägt insbesondere zur 
sozialen Dimension der Nachhaltigkeit bei. 

Die beabsichtigten rechtlichen, technischen und prozessualen Änderungen tragen zu einer 
nachhaltigen Entwicklung bei, indem sie die elektronische Kommunikation (Digitalisierung) 
für die Migrationsverwaltung weiter fördern und helfen, Papiervorgänge zu reduzieren. Sie 
führen damit zu einer Senkung der Transportintensität (Indikatorenbereich 11.2.a „Mobilität“) 
sowie einer Reduzierung von Treibhausgasen (Indikatorenbereich 13.1.a „Klimaschutz“) und 
Entwaldungen (Indikatorenbereich 15.3. „Wälder“). 

Indem der Entwurf darüber hinaus die Speicherung von Sozialdaten in Deutschland 
aufhältiger Ausländer und ihrer Familienangehörigen im AZR regelt, die sich nicht nur 
vorübergehend hier aufhalten, leistet er einen Beitrag zur Verwirklichung von Ziel 16 
„friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern“ der 
Agenda 2030. Denn dieses Nachhaltigkeitsziel verlangt in Zielbestimmung 16.6 
„leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen 
aufzubauen.“ 

Der Entwurf folgt damit den Prinzipien der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie „(1.) 
Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen 
Entscheidungen anwenden“ sowie (5.) „Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft 
wahren und verbessern“.“ 
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Bewertung durch den Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung und 
Zukunftsfragen: 

Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen stellt fest, dass 
die Bundesregierung die Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung im Rahmen der 
Gesetzesfolgenabschätzung durchgeführt hat, indem die einschlägigen Nachhaltigkeitskriterien 
herausgestellt werden, die durch den Regelungsinhalt des Gesetzentwurfs gefördert werden 
sollen. Der Regelungsinhalt des Gesetzentwurfs soll sich positiv auf die nachfolgenden 
Nachhaltigkeitskriterien auswirken: 

 Nachhaltigkeitsziel 11 (SDG 11) „Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, 
widerstandsfähig und nachhaltig machen“ mit dem Indikatorenbereich 11.2.a 
„Mobilität“; 

 Nachhaltigkeitsziel 13 (SDG 13) „Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen“ mit dem Indikatorenbereich 13.1.a 
„Klimaschutz“; 

 Nachhaltigkeitsziel 15 (SDG 15) „Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre 
nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung 
bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der 
biologischen Vielfalt ein Ende setzen“ mit dem Indikatorenbereich 15.3. „Wälder“ 

 Nachhaltigkeitsziel 16 (SDG 16) „Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine 
nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und 
leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen 
aufbauen“. 

Außerdem berücksichtigt der Gesetzentwurf folgende Leitprinzipien einer nachhaltigen 
Entwicklung: 

a) „Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen 
Entscheidungen anwenden“; 

e) „Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern“. 

Daher sind die Ausführungen der Bundesregierung im Rahmen der Nachhaltigkeitsprüfung 
nicht zu beanstanden. 

Eine Prüfbitte ist daher nicht erforderlich. 

Berlin, 15. April 2026 

 
 
   

Caroline Bosbach, MdB  
Berichterstatterin 

 Dr. Fabian Fahl, MdB 
Berichterstatter 

 


